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TEIL 1 ALLGEMEINES UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

In Nordrhein-Westfalen kann Kindertages-

pflege laut § 4 Kinderbildungsgesetz 

(KiBiz) auch in geeigneten Räumen ge-

leistet werden, die weder zum Haushalt 

der Kindertagespflegeperson noch zu 

dem der Eltern der zu betreuenden Kinder 

gehören. Bei einem Zusammenschluss 

von maximal 3 Kindertagespflegeperso-

nen werden die betreuten Kinder persön-

lich und vertraglich zugeordnet. Die Kinder-

tagespflege ist auch in diesen Fällen  

vertraglich sowie pädagogisch eine 

höchstpersönlich zu erbringende Dienst-

leistung und von der institutionellen Be-

treuung in Kindertageseinrichtungen zu 

unterscheiden. 

1.1  
Definition Kindertagespflege in anderen 
Räumen 

Bei der Kindertagespflege in anderen  

Räumen handelt es sich um eine Kinder-

betreuung in anderen geeigneten Räumen 

außerhalb des Haushalts der Kindertages-

pflegeperson. Diese können angemietete 

Räume oder Eigentum sein (Woh-

nung/Haus oder Gewerberäume/Laden-

lokal). 

In einer Kindertagespflegestelle in ande-

ren Räumen dürfen (unter bestimmten 

Bedingungen) bis zu 10 Betreuungsver-

träge von einer Kindertagespflegeperson 

abgeschlossen werden; maximal dürfen 

5 Kinder gleichzeitig betreut werden.  

Die erlaubte Anzahl der Kinder hängt von 

den räumlichen Gegebenheiten ab. Die 

Räumlichkeiten müssen ausschließlich 

der Kindertagespflege vorbehalten sein. 

1.2 
Definition Großtagespflege 

Bei der Großtagespflege handelt es sich 

um Kinderbetreuung in anderen geeigne-

ten Räumen außerhalb des Haushalts 

der Kindertagespflegeperson(en). Als 

Räumlichkeiten kommen in Frage: ange-

mietete Räume, Gewerberäume/Ladenlo-

kal oder auch Eigentum (z.B. Einlieger-

wohnung).  

Die Einheit muss in sich abgeschlossen 

sein und über alle Funktionseinheiten ver-

fügen. Neben den Räumlichkeiten sollte 

ein eigenes Außengelände/Garten oder 

aber zumindest ein geeigneter Spielplatz 

in erreichbarer Nähe vorhanden sein. 

In einer Großtagespflegestelle dürfen ma-

ximal 9 Kinder von 2 bis 3 Kindertagespfle-

gepersonen gleichzeitig entsprechend der 

jeweils höchstpersönlichen Zuordnung be-

treut werden.  

Seit dem 01.08.2020 können bis zu  

15 Betreuungsverträge abgeschlossen  
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werden, wenn die Voraussetzungen des § 

22 KiBiz erfüllt werden. Dabei dürfen  

jedoch zeitgleich nicht mehr als 9 Kinder 

innerhalb einer Großtagespflegestelle  

betreut werden.  

1.3 
Unterscheidung zur Kindertagespflege 
im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson 

Die „klassische“ Kindertagespflege ent-

stand im Haushalt der Kindertagespfle-

geperson und findet auch heute noch 

überwiegend in diesem Setting statt.  

Die Kinderbetreuung findet in den Räumen 

statt, in denen die  

Kindertagespflegeperson mit ihrer Familie 

lebt. Daraus resultiert der familienähnliche 

Charakter der Betreuungsform Kinderta-

gespflege, der diese grundlegend von der 

Betreuung in einer Kindertagesstätte  

unterscheidet. Wird die Kindertages-

pflege im eigenen Haushalt ausgeübt, 

kann die Betreuungsperson private und 

berufliche Strukturen kombinieren. 

Grundlegend unterscheidet sich die klas-

sische Kindertagespflege im eigenen 

Haushalt darin, dass keine zusätzlichen 

Kosten für die Anmietung von Räumen 

entstehen. In der Regel fallen Gebühren 

für Energie, Wasser und Abfall höher aus 

TEIL 2 VORAUSSETZUNGEN 

2.1  
Eignungsvoraussetzungen/ 
Qualifizierung 

Kindertagespflege kann nur durch geeig-

nete Kindertagespflegepersonen erfolgen  

(§ 43 SGB VIII). Geeignet sind Personen 

dann, wenn sie sich durch ihre Persönlich-

keit, Sachkompetenz und Kooperations-

fähigkeit mit Erziehungsberechtigten und 

anderen Kindertagespflegepersonen aus-

zeichnen und über kindgerechte Räume 

verfügen.  

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hin-

sichtlich der Anforderungen der Kinderta-

gespflege verfügen, die sie in qualifizier-

ten Lehrgängen erworben haben.  

Die Qualifizierung ist unabdingbare Vo-

raussetzung für die Ausübung der Tä-

tigkeit. Personen, die Kindertagespflege 

ausüben möchten, müssen nach den 

gesetzlichen Vorschriften über eine gül-

tige Pflegeerlaubnis verfügen.  

Die Pflegeerlaubnis wird vom zuständigen 

Amt für Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn ausgestellt; sie ist ab dem ers-

ten zu betreuenden Kind erforderlich und 

ist grundsätzlich auf die Dauer von maxi-

mal fünf Jahren befristet. 

Gemäß § 43 Abs.1SGB VIII besteht die Er-

laubnispflicht für die Ausübung der Kinder-

tagespflege:
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• ab einem betreuten Kind 

• außerhalb des Haushalts des 

Erziehungsberechtigten 

• mehr als 15 Stunden wöchentlich  

• gegen Entgelt 

• Betreuung länger als drei Monate 

Die Voraussetzungen für die Pflegeerlaub-
nis sind:  

• eine persönliche Eignung der Person 

• eine Qualifizierung nach QHB von 

insgesamt 300 Ustd., aufgeteilt in 

einen tätigkeitsvorbereitenden und 

einen tätigkeitsbegleitenden 

Qualifizierungsteil inklusive 80 Ustd. 

Praktika. Bei sozialpädagogischen 

Fachkräften sind 80 Ustd. nach DJI 

erforderlich  

• das erweiterte polizeiliche 

Führungszeugnis zur Vorlage bei 

einer Behörde (nicht älter als 3 

Monate/ benötigter Vordruck zur 

Antragstellung für das 

Führungszeugnis ist beim Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn erhältlich) 

• eine aktuelle ärztliche Bescheinigung 

mit Nachweis über einen 

ausreichenden 

Masernimpfschutz/Immunität 

(Vordruck ist beim Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn erhältlich) 

• die Teilnahme an einem aktuellen 

(nicht älter als 3 Monate zur 

Beantragung der Pflegeerlaubnis) 

Erste-Hilfe-Kurs für Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen für Kinder 

(Für einen Auffrischungskurs ist ein 

Gutschein beim Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn erhältlich)  

• kontinuierliche praxisbegleitende 

Fortbildungen von 75 Stunden in 5 

Jahren bei einer Gültigkeit der 

Pflegeerlaubnis von 5 Jahren; bei 

kürzerer Pflegeerlaubnis 

entsprechend weniger Stunden (15 

Unterrichtsstunden pro Jahr), u. a. 

Auffrischung Erste-Hilfe-Kurs in 

Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen für Kinder 

alle 24 Monate und 

Kinderschutzschulung alle 5 Jahre  

• sichere und kindgerechte 

Räumlichkeiten 

• Kooperation mit Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn und Amt für 

Kinder, Jugend und Familie der Stadt 

Bonn 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Eltern  

Zusätzlich bei Großtagespflegestellen: 

• Kooperationsvertrag zwischen dem 

Amt für Kinder, Jugend und Familie 

der Stadt Bonn und dem Träger der 

Großtagespflegestelle  
•  In einer Großtagespflegestelle 

benötigt jede selbständige wie 
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• angestellte Kindertagespflegeperson 

eine eigene Pflegeerlaubnis 

(entsprechend der Tätigkeitsrolle) 

Diese Voraussetzungen werden von 

der Fachberatung des Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn und der 

zuständigen Stelle im Amt für 

Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn geprüft. 

2.2 
Räumliche Voraussetzungen 

2.2.1 
Räumliche Voraussetzungen für die 
Kindertagespflege in anderen Räu-
men 

Die Räumlichkeiten sollen für die Betreu-

ung von bis zu 5 Tageskindern gleichzei-

tig geeignet sein. In Einzelfällen kann auf-

grund nicht ausreichender Räumlichkeiten 

die zulässige Kinderzahl in der Pflegeer-

laubnis begrenzt werden.  

Für jedes Kind sollen 4,5 bis 6 m² Spiel-, 

Aufenthalts-, Ess- und Schlaffläche vor-

handen sein.  

Diese Grundfläche soll aufgeteilt sein in 

einen Betreuungsbereich und einen da-

von getrennten Ruhebereich/Schlafraum.  

Demnach müssen mindestens zwei 

Räume zur Verfügung stehen, um-

spielende und schlafende/ruhende Kin-

der voneinander trennen zu können. 

Zusätzlich zur Grundfläche sind weitere 

Räume wie eine Küche, ein Badezimmer 

mit Bade-/Duschmöglichkeit, eine Garde-

robe oder Flur notwendig. 

Die Küche kann auch als Küchenzeile im 

Betreuungsraum vorhanden sein, sofern 

ausreichend Platz vorhanden ist und die 

Funktionen Kochen, Essen und Spiel/Be-

wegung miteinander vereinbar sind.  

Das Badezimmer und die Küche müssen 

voneinander getrennt sein, d.h. der Zu-

gang zum Bad darf nicht durch die Küche 

erfolgen und umgekehrt. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass 

es sich um kindgerechte Räume handelt. 

Die Räume müssen sich im selben  

Geschoss befinden. Bei Stufen/Treppen 

wie auch bei Fenstern und Türen sind  

entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

zu treffen.

Empfehlung: 
Bevor Sie sich selbstständig  

machen, wird eine mehrmonatige  

Praxisphase in der Betreuung von 

Kindern unter drei Jahren,  

z. B. in einer Großtagespflege-

stelle, empfohlen. 
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Als Zugang von außen für Eltern und 

Kinder empfiehlt sich ein barrierearmer 

Eingang (möglichst ohne Stufen/Treppen). 

Die Räume müssen über einen separaten, 

eigenen Eingang verfügen, sodass Dritte 

diese nicht betreten/durchqueren können. 

Sind die Räume vorher als Wohnraum  

genutzt worden, ist kein eigener Park-

platz für die Kindertagespflegestelle  

einzurichten. 

Andernfalls müssen Parkplätze, entspre-

chend den Anforderungen des Bauord-

nungsamtes nachgewiesen werden.  

Ein eigenes Außengelände/Garten für die 

Kindertagespflege wird empfohlen, um 

den Kindern tägliche Aufenthalte an der  

frischen Luft zu ermöglichen. Auch für das 

Außengelände/den Garten gilt, dass die 

Kinder vor dem Zutritt von Dritten  

geschützt sein sollen.  

Gemeinschaftsgärten werden wegen des 

möglichen Zugangs durch Dritte wie  

öffentliche Spielplätze betrachtet. Sofern 

kein eigenes, kindgerechtes Außenge-

lände/Garten vorhanden ist, sollte mindes-

tens ein geeigneter Spielplatz in fußläufi-

ger Entfernung erreichbar sein.  

Dieses Gelände steht nicht allein der  

Kindertagespflege zur Verfügung, daher 

gilt eine besonders hohe Aufsichtspflicht 

für die zugeordneten Kindertages- 

pflegepersonen. 

Um die Eignung der Räumlichkeiten für 

die Kindertagespflege feststellen zu  

lassen, erfolgt eine Besichtigung/Bege-

hung der Räume durch die zuständige 

Fachberatung des Netzwerkes Kinderta-

gespflege Bonn und einer/s Mitarbeiten-

den des Amtes für Kinder, Jugend und 

Familie der Stadt Bonn.  

Anschließend wird zeitnah eine schriftli-

che Rückmeldung über die Geeignetheit 

der Räume gegeben. 

2.2.2 
Räumliche Voraussetzungen für die 
Großtagespflege 

Die Räumlichkeiten sollten für die Betreu-

ung von bis zu 9 Tageskindern gleichzei-

tig geeignet sein. Für jedes Kind sollen 

4,5 bis 6 m² Spiel-, Aufenthalts-, Ess- 

und Schlaffläche vorhanden sein. Diese 

Grundfläche muss aufgeteilt sein in einen 

Betreuungsbereich und einen davon ge-

trennten Ruhebereich/Schlafraum. Dabei 

muss die höchstpersönliche Zuordnung 

Berücksichtigung finden (siehe Teil 8.)  

Es müssen grundsätzlich mindestens 

drei Räume zur Verfügung stehen (2 Be-

treuungsräume und mind. 1 Schlafraum), 

um die individuelle pädagogische Arbeit 

jeder Kindertagespflegeperson unabhän-

gig voneinander und die gesetzlich 
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verankerten Charakteristika der Kinderta-

gespflege zu gewährleisten. 

Zusätzlich zur Grundfläche sind weitere 

Räume wie eine Küche (mit einem zweiten 

Handwaschbecken), ein Badezimmer mit 

Bade- und/oder Duschmöglichkeit, eine 

Garderobe/Flur, Abstellräume oder –

schränke für z. B. Spielmaterialien, geson-

derte verschließbare Abstellflächen für 

Putz- und Reinigungsmittel notwendig. 

Die Küche kann auch als Küchenzeile  

in einem der Betreuungsräume vorhanden 

sein, sofern ausreichend Platz vorhanden 

ist und die Funktionen Kochen, Essen  

und Spiel/Bewegung miteinander  

vereinbar sind.  

Das Badezimmer und die Küche müssen 

voneinander getrennt sein, d.h. der Zugang 

zum Badezimmer darf nicht durch die  

Küche erfolgen und umgekehrt. Wün-

schenswert ist ein separates WC für die  

Kindertagespflegepersonen. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass 

es sich um kindgerechte Räume handelt. 

Sie müssen sich insgesamt im Erdge-

schoss oder maximal im 1. Obergeschoss 

befinden. Die Räume dürfen sich nicht auf 

verschiedenen Geschossen befinden; 

auch Küche und Badezimmer müssen sich 

auf demselben Geschoss und innerhalb 

des Raumgefüges befinden, sodass die 

Aufsicht durch die Kindertages-

pflegepersonen jederzeit sichergestellt 

werden kann. Bei Stufen/Treppen  

wie auch bei Fenstern und Türen sind,  

entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

zu treffen. 

Als Zugang von außen für Eltern und Kin-

der empfiehlt sich ein barrierearmer Ein-

gang (möglichst ohne Stufen/Treppen). 

Die Räume müssen über einen separaten, 

eigenen Eingang verfügen, sodass Dritte 

diese nicht betreten/durchqueren können. 

Es müssen Parkplätze entsprechend den 

Anforderungen des Bauordnungsamtes 

nachgewiesen werden.  

Die Großtagespflege sollte über ein eige-

nes Außengelände/ einen eigenen Garten 

verfügen (mit Spielgeräten, Sandspielbe-

reich und Bewegungsflächen), um den 

Kindern tägliche Aufenthalte an der fri-

schen Luft zu ermöglichen. Auch für das 

Außengelände gilt, dass die Kinder vor 

dem Zutritt von Dritten geschützt sein sol-

len. Gemeinschaftsgärten werden wegen 

des möglichen Zugangs durch Dritte wie 

öffentliche Spielplätze betrachtet. Sofern 

kein eigenes kindgerechtes Außenge-

lände vorhanden ist, kann ein Nachweis 

auf einen in der Nähe liegenden öffentli-

chen Spielplatz erfolgen. Dieses Gelände 

steht nicht allein der Kindertagespflege 

zur Verfügung, daher gilt eine erhöhte 
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Aufsichtspflicht für die zugeordneten  

Kindertagespflegepersonen. 

Wenn sich mehrere Kindertagespflege-

stellen in räumlicher Nähe zueinander be-

finden, ist zu beachten, dass diese in sich 

geschlossene und unabhängige Einheiten 

bilden und über einen jeweils eigenen Ein-

gang verfügen müssen. 

Um die Eignung der Räumlichkeiten für 

die Kindertagespflege feststellen zu las-

sen, erfolgt eine Begehung der Räume 

durch die zuständige Fachberatung des 

Netzwerkes Kindertagespflege Bonn und 

eine/s Mitarbeitenden des Amtes für Kin-

der, Jugend und Familie der Stadt Bonn. 

Anschließend wird zeitnah eine schriftli-

che Rückmeldung über die Geeignetheit 

der Räume gegeben. 

2.2.3 
Lebensmittelhygieneverordnung  

Die Umsetzung der Lebensmittelhygiene-

verordnung ist in eigens für die Kinderta-

gespflege angemieteten Räumlichkeiten 

erforderlich. Die Kontrolle obliegt dem Ve-

terinär- und Lebensmittelüberwachungs-

amt, da die in diesen Räumlichkeiten täti-

gen Kindertagespflegepersonen im Sinne 

der EU-Verordnung als Lebensmittelunter-

nehmer (Kapitel I. Artikel 3. Nr.3 VO (EG) 

178/2002) zu bewerten sind. Eine beson-

dere Bedeutung kommt dabei der Einhal-

tung von Hygieneregeln und der Vermei-

dung von Gefahren im Umgang mit 

Lebensmitteln zu, da es sich bei den  

Tagespflegekindern um eine besonders zu 

schützende Gruppe handelt. 

Daher ist eine Anmeldung der GTP als  

Lebensmittelunternehmerin/ Lebensmittel-

unternehmer gemäß Artikel 6 VO (EG) 

852/2004 beim Veterinär- und Lebensmit-

telüberwachungsamt erforderlich. 

2.3 
Genehmigungsverfahren 

2.3.1  
Nutzungsänderung 

Da bei der Kindertagespflege in anderen 

Räumen bzw. in einer Großtagespflege 

die Kinderbetreuung außerhalb des 

Haushaltes der Kindertagespflegeperson 

stattfindet, bedeutet dies, dass es sich 

baurechtlich nicht mehr um eine Wohn-

nutzung der Räumlichkeiten handelt.  

Daher ist neben der gültigen Pflegeer-

laubnis für die/jede Kindertagespflege-

person eine spezielle bauordnungsrechtli-

che Genehmigung zur 

„Nutzungsänderung“ notwendig. Bei der 

Beurteilung werden höhere Anforderun-

gen gestellt, als sie für eine herkömmli-

che Wohnnutzung gelten (insbesondere 

brandschutztechnische Anforderungen, 

Fluchtmöglichkeiten, etc.). 
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Es sind bauliche Rettungswege entspre-

chend den Vorgaben der Bauordnung und 

des Brandschutzes erforderlich.  

Es wird daher empfohlen, den Antrag auf 

Nutzungsänderung beim Bauordnungs-

amt der Stadt Bonn so bald wie möglich, 

nach der Begehung mit der Fachberatung 

des Netzwerk Kindertagespflege Bonn 

und dem Amt für Kinder, Jugend und Fa-

milie der Stadt Bonn, zu stellen. Antrag-

steller ist grundsätzlich der Eigentümer 

der Räumlichkeiten oder die Kindertages-

pflegeperson in Absprache mit dem Ver-

mieter. Um eine Nutzungsänderung zu er-

halten, können unter Umständen Verände-

rungen in den Räumlichkeiten bis hin zu 

Umbauten erforderlich sein, die vom Bau-

ordnungsamt angeordnet und abgenom-

men werden. 

Bei der Anmietung von Objekten ist grund-

sätzlich mit dem Vermieter abzustimmen, 

ob dieser einer Nutzung der Räume für die 

Kindertagespflege zustimmt und ob er mit 

der Beantragung einer Nutzungsände-

rung und ggf. baulichen Veränderungen 

in den Räumen einverstanden ist.  

Die entsprechenden Kostenleistungen 

(Antragsverfahren etc.) müssen im Vorfeld 

abgestimmt werden 

Sollen Wohnräume für die Kindertages-

pflege angemietet werden, ist neben dem 

Antrag auf Nutzungsänderung, auch die 

Genehmigung des Amtes für Soziales 

und Wohnen der Stadt Bonn einzuholen. 

Das Bauordnungsamt der Stadt Bonn 

stimmt sich mit dem Amt für Soziales und 

Wohnen der Stadt Bonn wegen der 

Zweckentfremdungsgenehmigung ab. 

Das Antragsverfahren für die Nutzungsän-

derung dauert i. d. R. mehrere Wochen. 

Dies ist wegen der Anmietung der Räume 

mit dem Vermieter zu besprechen. 

2.3.2  
Pflegeerlaubnis 

Erst wenn eine Nutzungsänderung durch 

das Bauordnungsamt der Stadt Bonn für 

die jeweiligen Räumlichkeiten vorliegt,  

evtl. Auflagen erfüllt wurden und nach 

Abnahme der Räumlichkeiten unter Be-

trachtung von Sicherheitsaspekten durch 

die zuständige Fachberatung, kann durch 

das Amt für Kinder, Jugend und Familie 

der Stadt Bonn eine Pflegeerlaubnis für 

die Kindertagespflegeperson ausgestellt 

werden. Mit der Betreuungstätigkeit kann 

erst begonnen werden, wenn Nutzungs-

änderung und Pflegeerlaubnis vorliegen. 

Die Genehmigung wird für jede Kinder-

tagespflegeperson einzeln (personen- 

Kontakt Bauordnungsamt: 
       bauordnungsamt@bonn.de 

Homepage:  
       Bauordnungsamt 

mailto:bauordnungsamt@bonn.de
https://www.bonn.de/vv/oe/_/Dez._III/63/Bauordnungsamt.php
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und objektgebunden) erteilt und gilt für 

die jeweilige Person in dem betreffenden 

Objekt. Scheidet eine der Kindertagespfle-

gepersonen aus, erlischt die Genehmigung 

für diese Person somit automatisch. Für 

die verbleibenden  Kindertagespflege-

personen gilt die ihnen erteilte Pflegeer-

laubnis weiter. Dafür kann eine andere 

Person eintreten und dort eine Pfleger-

laubnis erhalten, wenn diese sich quali-

fiziert hat und die persönlichen Voraus-

setzungen erfüllt. In diesem Falle bedarf 

es einer Änderung aller Pflegeerlaub-

nisse, da hier die Namen aller Kinderta-

gespflegepersonen der Kindertagespfle-

gestelle eingetragen werden. 

TEIL 3 PERSONELLE AUSSTATTUNG 

3.1 
Kindertagespflege in anderen Räumen 

Eine Kindertagespflegeperson, die in an-

gemieteten Räumen arbeitet, kann bis zu 

5 Kinder gleichzeitig betreuen. Sie ist 

die feste Bezugsperson für die Kinder. 

Die Sicherstellung der Betreuung auch 

während Abwesenheitszeiten kann, 

durch die in der Stadt Bonn geltenden Ver-

tretungsmodelle gewährleistet werden. 

Um ein Vertrauensverhältnis zu den Kin-

dern aufzubauen und deren individuellen 

Bedürfnisse einschätzen zu können, soll 

die Vertretungskindertagespflegeperson 

regelmäßig (mindestens 1x pro Woche) in 

der Kindertagespflegestelle anwesend 

sein und aktiven Kontakt zu den Kindern 

aufnehmen.  

So können die Betreuungszeiten bei  

Urlaubs- und Krankheitszeiten der ver-

traglich zugeordneten Kindertagespflege-

person sichergestellt werden. 

 Eine Abwesenheit aufgrund von Urlaubs- 

und Krankheitszeiten der Kindertagespfle-

geperson wird gemäß der aktuell gelten-

den Satzung durch das Amt für Kinder, Ju-

gend und Familie der Stadt Bonn geför-

dert. 

Die regelmäßige Anwesenheit/Tätigkeit 

der Vertretungskraft zur Aufrechterhaltung 

der Bindungsqualität zu den Tageskin-

dern (und außerhalb einer Vertretungssi-

tuation) ist von der vertraglich zugeord-

neten Kindertagespflegeperson bzw. dem 

jeweiligen Arbeitgeber selbst zu vergüten. 

3.2 
Großtagespflege 

In NRW ist im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

§ 22 Abs. 3 geregelt, dass in einem Ver-

bund von Kindertagespflegepersonen 

Die aktuelle Satzung finden Sie 
hier:   
       Satzung über die Förderung der  
Kindertagespflege 

https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ortsrecht/soziales-gesundheit-sport/satzung-ueber-die-foerderung-der-kindertagespflege.php
https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ortsrecht/soziales-gesundheit-sport/satzung-ueber-die-foerderung-der-kindertagespflege.php
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(Großtagespflege) höchstens 9 Kinder 

gleichzeitig und insgesamt durch höchs-

tens drei Kindertagespflegepersonen be-

treut werden können. Dabei muss die ver-

tragliche und pädagogische Zuordnung je-

des einzelnen Tagespflegekindes zu einer 

Kindertagespflegeperson gewährleistet 

werden. In der Praxis ist in der Regel das 

Modell anzutreffen, dass zwei Kinderta-

gespflegepersonen die Betreuungsver-

träge mit den Eltern abschließen (entwe-

der 4 oder 5 Betreuungsverträge) und ggf. 

eine weitere Person als Vertretungsperson 

fungiert, die jeweils die Abwesenheitszei-

ten bei Urlaub und Krankheit einer der re-

gulären Kindertagespflegepersonen kom-

pensieren kann (vgl. Teil 3.1). 

Durch das geltende Raumkonzept ist es 

möglich, dass jede Kindertagespflegeper-

son individuell mit den ihr zugeordneten 

Kindern arbeiten kann. Sofern die Raum-

größe passend ist, können im Tagesver-

lauf auch getrennte wie auch gemeinsame 

Aktivitäten stattfinden, z. B: gemeinsame 

Mahlzeiten; Morgenkreis u.Ä. 

Aus den gesetzlichen Vorgaben leitet sich 

ab, dass ein regelmäßig wiederkehrender 

Wechsel der Kindertagespflegepersonen 

in der Betreuung der Kinder ähnlich ei-

nem Schichtmodell (z.B. Früh- und Spät-

schicht) nicht zulässig ist. Die Vertre-

tungsperson gilt als Abwesenheitsvertre-

tung, wenn eine der anderen beiden 

Kindertagespflegepersonen wegen Urlaub 

oder Krankheit nicht in der Kindertages-

pflegestelle ist. Im Ausnahmefall ist eine 

kurzzeitige (max. für die Dauer einer hal-

ben Betreuungszeit, d.h. z.B. bei 8 Stun-

den Betreuungszeit für 4 Stunden), gegen-

seitige Vertretung der regulären Kinderta-

gespflegepersonen untereinander aus ei-

nem gewichtigen Grund möglich (§ 22 

SGB VIII Abs. 1) Ein gewichtiger Grund 

liegt dann vor, wenn die reguläre Kinderta-

gespflegeperson aus einem notwendigen 

Anlass die Aufsicht nicht selbst ausüben 

kann; z.B. bei einem medizinischen Notfall 

der eigenen Person oder eines zugeord-

neten Kindes, einem unvermeidbaren 

Arztbesuches genau in diesem Zeitraum, 

bei einem Notfall im familiären Umfeld der 

Kindertagespflegeperson. 

Ein regelmäßiger Wechsel z. B. immer 

an bestimmten Wochentagen, weil die 

eine Kindertagespflegeperson an diesem 

nicht arbeitet, oder zu bestimmten Tages-

zeiten, weil die eine Kindertagespflege-

person die Kinder betreut, die früh ge-

bracht werden und die andere die, die 

länger bleiben, ist zum Wohle der Kinder 

nicht gestattet und mit den Merkmalen der 

Kindertagespflege nicht zu vereinbaren.
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Mit der Neufassung des KiBiz ist es seit 

dem 01.08.2020 möglich, dass in einer 

Großtagespflege bis zu 15 Betreuungsver-

träge abgeschlossen werden dürfen. Je-

doch nur unter bestimmten Vorausset-

zungen, z. B. mehrere Tageskinder wer-

den regelmäßig unter 15 Wochenstunden 

und immer in derselben Gruppenkonstel-

lation betreut. Auch weiterhin dürfen in 

einer GTP maximal 9 Tageskinder gleich-

zeitig von ihren vertraglich zugeordneten 

Kindertagepflegepersonen betreut wer-

den. Allgemein wird in § 43 Abs. 3 SGB 

VIII geregelt, dass eine Kindertagespfle-

geperson maximal 5 fremde Kinder 

gleichzeitig betreuen darf. Eigene Kinder, 

die durch die Kindertagespflegeperson in 

den privaten Räumen ebenfalls betreut 

werden, zählen nicht dazu. 

Im Unterschied dazu werden eigene Kin-

der, die vollständig in der Großtagespfle-

gestelle mitbetreut werden, als reguläres 

Tageskind gezählt und müssen der zwei-

ten regulären Kindertagespflegeperson 

vertraglich und pädagogisch zugeordnet 

werden. Handelt es sich jedoch um ein 

eigenes Kind, das nur stundenweise 

(also nicht vollständig) betreut werden 

soll, kann die Kindertagespflegeperson 

das eigene Kind in der Großtagespflege 

mitbetreuen.  

TEIL 4 SELBSTÄNDIGE ODER ANGESTELLTE  
            KINDERTAGESPFLEGEPERSONEN IN DER KINDERTAGESPFLEGE 

Bei der klassischen Kindertagespflege 

handelt es sich aus ihrer Entstehung  

heraus um eine selbständige Tätigkeit  

im eigenen Haushalt der Kindertages- 

pflegeperson. 

Kindertagespflegepersonen können in  

bestimmten Ausnahmefällen (§ 22 Abs. 6 

KiBiz in der Fassung vom 01.08.2020)  

als angestellte Betreuungspersonen  

tätig sein. 

Beide Varianten, sowohl die Kindertages-

pflege in anderen Räumen als auch die in 

der Großtagespflege, können durch 

selbständige oder angestellte Kinderta-

gespflegepersonen erbracht werden. 

4.1 
Selbständige Kindertagespflegeperson 

Eine selbständige Kindertagespflegeper-

son entscheidet eigenständig über ihr 

Betreuungsangebot; dessen Umfang, 

pädagogische Ausrichtung und ob sie im 

eigenen Haushalt, in anderen Räumen 

betreut oder im Zusammenschluss mit 

einer anderen Kindertagespflegeperson 

eine Großtagespflege gründet.  

Sie steuert ihre Kindertagespflegestelle 

selbst, indem sie: 
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• eigene Entscheidungen zur Gestaltung 

des Angebotes trifft, 

• eigenständig die Räume aussucht und 

gestaltet, 

• Akquise betreibt und Familien 

auswählt, 

• die Kinder eigenständig nach ihrem 

pädagogischen Konzept betreut, 

• die administrativen Aufgaben mit dem 

Netzwerk Kindertagespflege Bonn, dem 

Amt für Kinder Jugend und Familie der 

Stadt Bonn, dem Finanzamt, den 

Versicherungen etc. selbst führt 

• die Finanzen abwickelt und 

• das unternehmerische Risiko trägt 

Sofern sich zwei selbständige Kinderta-

gespflegepersonen zu einer Großtages-

pflege zusammenschließen, empfiehlt es 

sich miteinander zu vereinbaren, 

• welche Rechtsform sie sich geben, z.B. 

GbR 

• wer im Mietvertrag eingetragen ist 

• wie das Angebot gestaltet werden 

soll (Betreuungszeiten, Ausstattung 

der Räume, Vertretungskraft, 

pädagogische Konzeption) 

• wer wie viele Betreuungsverträge 

abschließt/Kinder betreut 

(höchstpersönliche Zuordnung) 

• ob beide dieselben Betreuungszeiten 

anbieten oder unterschiedliche 

• wie mit den Einnahmen aus den 

Fördermitteln umgegangen wird (zu 

gleichen Teilen oder nach 

Kinderzahl), 

• wie die Nebenkosten und andere 

Ausgaben umgelegt werden und 

• ob investive Mittel beantragt werden 

sollen 

Und nicht zu vergessen ganz alltägliche 

Absprachen zu Einkäufen, Reinigen der 

Räume, Umgang mit Eltern etc.  

4.2 
Angestellte Kindertagespflegeperson 

Die Weiterentwicklung der Kindertages-

pflege und der Ausbau des Angebotes ha-

ben in den letzten Jahren zu einem star-

ken Anstieg von Angestelltenverhältnis-

sen in der Kindertagespflege geführt.  

So gibt es Jugendhilfeträger, Unterneh-

men oder Kindertagespflegepersonen, 

die beide Varianten, also Kindertages-

pflege in anderen Räumen oder Großta-

gespflegestellen betreiben und hierfür 

qualifizierte Kindertagespflegepersonen 

einstellen.
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Dafür sieht das KiBiz seit dem 1. August 

2020 unter § 22 Abs. 6 „Einzelfälle" vor: 

• Anstellungsträger ist anerkannter 

Träger der Jugendhilfe 

• bei freiem Träger existiert ein 

Kooperationsvertrag mit dem Amt 

für Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn 

• die vertragliche und pädagogische 

Zuordnung bleibt gewährleistet. 

In "besonders begründete Ausnahme-

fälle“ kann Anstellungsträger auch sein, 

wer folgende Voraussetzungen erfüllt: 

• QHB-Qualifikation bzw. für 

sozialpädagogische Fachkräfte ein 

Nachweis über 80 UE 

• ein Kooperationsvertrag mit dem Amt 

für Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn, der auch die Vorgaben 

des § 8a SGBVIII erfüllt (Kindeswohl). 

Das Ministerium für Kinder, Familie, 

Gleichstellung, Flucht und Integration des 

Landes Nordrhein- Westfalen hat die „Kin-

dertagespflege in Angestelltenverhältnis-

sen nach § 22 Absatz 6 Kinderbildungs-

gesetz“ in einer zum 01.08.2020 gültigen 

Fassung niedergelegt und geregelt.  

Es wird ausführlich dargelegt, dass die 

Kindertagespflege Alleinstellungsmerk-

male aufweist, die auch erfüllt werden 

müssen, wenn die Kindertagespflege von 

angestellten Kindertagespflegepersonen 

in der Großtagespflege ausgeübt wird. 

Die Kindertagespflege ist personenbezo-

gen und daher muss die vertragliche 

und pädagogische Zuordnung jedes Kin-

des zu einer bestimmten Kindertagespfle-

geperson gewährleistet sein. „Nicht aus-

reichend ist, dass die Betreuung der Kin-

der durch ihre konkrete Tagespflegeper-

son bloß im Vordergrund steht, denn dies 

entspräche dem Wesen der institutionel-

len Förderung von Tageseinrichtungen 

(…)“ (Erlass des o.g. Ministeriums vom 

01.07.2020). 

Angestellte Kindertagespflegepersonen in 

der Kindertagespflege haben nach § 4 Ar-

beitszeitgesetz Anspruch auf eine Pause.  

Die höchstpersönliche Betreuung im 

Sinne der höchstpersönlichen vertraglich 

Zuordnung bedeutet ferner, dass eine re-

gelmäßige gegenseitige Vertretung 

und/oder Schichtdienste grundsätzlich 

ausgeschlossen sind. 

Besondere Bedeutung hat darüber hinaus 

die Zusammenarbeit mit den Eltern: „Die 

besondere Erziehungspartnerschaft muss 

zwischen den Eltern des betreuten Kindes 

und der diesem Kind zugeordneten Kinder-

tagespflegeperson (…) ohne Weisungs-

recht des Arbeitgebers gepflegt werden 
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können (Erlass des o.g. Ministeriums vom 

01.07.2020). 

Das unter Punkt 2.2.2. dargestellte Raum-

konzept für Großtagespflegestellen bietet 

für die Umsetzung der o.g. Anforderun-

gen den geeigneten organisatorischen 

Rahmen und ermöglicht die Umsetzung 

der individuellen pädagogischen  

Konzeptionen. 

TEIL 5 KONZEPTION 

5.1 
Konzeption für die 
Kindertagespflegestelle 

Bevor die Betreuung in der Kindertages-

pflegestelle beginnt, ist ein Planungskon-

zept zu erstellen. Es wird empfohlen hier 

schon die ersten Schritte vor der Grün-

dung einzuplanen: 

• Gewünschte Lage 

• Art der Kindertagespflegestelle 

• Anforderungen an die Räume 

• Betreuungsangebot: Wochentage, 

tägliche Öffnungszeiten, Ferienzeiten 

• Vertretungskraft vorhanden ja/nein 

• eigene Vereinbarkeit Beruf und Familie 

5.2 
Pädagogische Konzeption 

Gemäß § 17 gelten in der Kindertages-

pflege dieselben Grundsätze der Bildungs- 

und Erziehungsarbeit wie in Kindertages-

einrichtungen. Jede Kindertagespflege-

person sollte deshalb und auch im Hinblick 

auf § 17 Absatz 1 und 2 KiBiz ihre Bil-

dungs- und Erziehungsziele in einer eige-

nen pädagogischen Konzeption darstel-

len. 

Die pädagogische Konzeption sollte unter 

Berücksichtigung von § 13a Absatz 1 KiBiz 

Auskunft über die Hauptzielsetzungen der 

Förderung, über Förderinhalte und über 

wichtigste Arbeitsformen der Kindertages-

pflege geben. Eine schlüssige pädagogi-

sche Konzeption ist Bestandteil der An-

tragstellung für eine Pflegeerlaubnis. Sie 

ist abhängig von Arbeitsort und Tätigkeits-

rolle, so dass eine Anpassung der pädago-

gischen Konzeption bei Veränderungen 

erforderlich ist. Sie dient dazu sich mit der 

künftigen Tätigkeit auseinanderzusetzen 

und die eigene pädagogische Arbeit zu re-

flektieren. 

Im Falle einer angestellten Kindertages-

pflegeperson ist eine Konzeption Dritter, 

also z. B. des Arbeitgebers nicht ausrei-

chend; so kann diese als Grundlage die-

nen; sie ersetzt nicht die Eigenleistung der 

künftigen Kindertagespflegeperson in Be-

zug auf die Darstellung der eigenen päda-

gogischen Haltung, deren Umsetzung in 

die Praxis und ggf. Arbeitsschwerpunkte.
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Ebenso haben Vertretungskräfte eine ei-

gene pädagogische Konzeption vorzule-

gen, in der sie zusätzlich ihre Vertretungs-

aufgaben, die Kooperation im Team und 

die Zusammenarbeit mit den Eltern in die-

ser besonderen Funktion darstellen. 

Seit dem 01.08.2020 ist nach § 17 KiBiz 

die Vorlage der pädagogischen Konzep-

tion verpflichtend. Die Kindertagespflege-

personen führen die Bildung, Erziehung 

und Betreuung auf Grundlage ihrer eige-

nen pädagogischen Konzeption durch.  

Daher muss die Konzeption Ausführun-

gen zur individuellen Haltung und deren 

Umsetzung folgender Themenschwer-

punkte im Betreuungsalltag beinhalten: 

• Eingewöhnungsphase 

• Bildungsförderung, insbesondere zur 

sprachlichen und motorischen 

Förderung 

• Sicherung der Rechte der Kinder 

(UN-Kinderrechte) 

• Maßnahmen der Qualitätsentwicklung 

und -sicherung 

• die Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern  

Darüber hinaus soll die Konzeption die Per-

sonengebundenheit und die Merkmale der 

Kindertagespflege hervorheben.  

§ 17 KiBiz formuliert hierzu die Mindestan-

forderung an eine pädagogische  

Konzeption. 

Für die inhaltliche Ausarbeitung stehen Ar-

beitshilfen des Netzwerks Kindertages-

pflege Bonn sowie die Unterstützung und 

fachliche Begleitung der zuständigen Fach-

beratung zur Verfügung.  

5.3 
Geschäfts- und Finanzierungsplan 

In einem Geschäftsplan oder Business-

plan werden die Maßnahmen beschrie-

ben, die notwendig sind, um das Vorha-

ben umzusetzen. Er gibt einen Gesamt-

überblick, in dem Risiken besser abge-

schätzt werden können, das Geschäfts-

konzept frühzeitig in die richtige Rich-

tung gelenkt werden kann und Abhängig-

keiten aufgezeigt werden. Ein möglicher 

Aufbau eines Geschäftsplans kann sein: 

• Das Ziel/Vorhaben: Hier stehen die 

wichtigsten Punkte des Vorhabens, 

kurz und prägnant formuliert. 

• Die Idee: Hier wird die Idee 

vorgestellt. Außerdem muss der 

Kundennutzen, auch im Vergleich zu 

den Wettbewerbern, deutlich werden. 

• Management- bzw. Gründerteam: 

Hier werden alle Teammitglieder mit 

ihren spezifischen, für das Vorhaben 

(meist eine Unternehmensgründung) 

wichtigen Qualifikationen vorgestellt. 

• Markt und Wettbewerb: 

Hier stehen Angaben zu Kunden, 

Konkurrenten, die Lage
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• Marketing: Hier wird eine 

Marketingstrategie vorgestellt, z. B. 

Webseite 

• Unternehmensform: Die 

Gesellschaftersituation, die gewählte 

Rechtsform und andere formale 

Punkte werden hierin beschrieben. 

• Finanzplanung: Hier wird u. a. die 

Gewinn- und Verlustrechnung, die 

Liquiditätsplanung und der 

Kapitalbedarf aufgeführt. 

Risikobewertung und 

Alternativszenarien: Hier werden 

Risiken aufgezeigt. Außerdem 

werden Angaben über alternative 

Entwicklungen mit Hilfe von Best- 

Case- und Worst-Case-Szenarien 

dargestellt (z. B. fehlende Einnahmen 

durch freie Plätze, Personalausfall). 

TEIL 6 INVESTIVE MITTEL  

6.1 
Investitionskostenzuschuss 

Der Landschaftsverband Rheinland för-

dert Investitionen in Kindertageseinrich-

tungen und Kindertagespflege, die der 

Schaffung neuer Betreuungsplätze für 

Kinder unter drei Jahren dienen. Der 

Bund und das Land Nordrhein-Westfalen 

stellen dem Landschaftsverband Rhein-

land (LVR) hierfür Finanzmittel bereit, die 

über die Bundesstadt Bonn beantragt 

werden können. Bei den genannten  

Finanzmitteln handelt es sich lediglich um 

ein Förderprogramm und es besteht kein 

Anspruch auf Genehmigung. 

6.2  
Beantragungsverfahren 

Der Landschaftsverband Rheinland  

fördert Investitionen in Kindertagesein-

richtungen und Kindertagespflege, die 

der Schaffung neuer Plätze für Kinder  

unter drei Jahren dienen. 

Beantragt werden können Mittel für Neu-

bau-, Ausbau- oder Umbaumaßnahmen 

bzw. Fördermittel für die Ausstattung. 

Der Antrag ist zur weiteren Bearbeitung 

an die Bundesstadt Bonn zu richten. 

Nach Prüfung wird der Antrag an den 

Landschaftsverband Rheinland zur Bewil-

ligung weitergeleitet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4tsplan
https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4tsplan
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Weiter Informationen und die Antrags-
formulare erhalten Sie hier:  

      Amt für Kinder, Jugend und Familie 

TEIL 7 EMPFOHLENES VORGEHEN 

Bei der Gründung einer Kindertagespflege 

in anderen Räumen bzw. einer Großta-

gespflege empfehlen wir Ihnen folgendes 

Vorgehen: 

• Kontaktaufnahme mit dem Amt für 

Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn bzw. dem Netzwerk 

Kindertagespflege Bonn ggf. 

Vereinbarung eines Informations- 

und Beratungstermins 

• Suche nach einer Partnerin/einem 

Partner für die Gründung einer 

Großtagespflegestelle bei 

Selbständigen 

• Erstellen einer pädagogischen 

Konzeption und eines Geschäfts- 

und Finanzierungsplans 

• Suche geeigneter Räume 

• Abstimmung mit Eigentümer über 

die Nutzung  

• Sichtung der Räume durch 

Fachberatung des Netzwerkes 

Kinderbetreuung und des Amts für 

Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Bonn zur Feststellung der 

Eignung der Räumlichkeiten für die 

Kindertagespflege.  

Nach positiver Einschätzung durch Fach-

beratung und Amt für Kinder, Jugend 

und Familie der Stadt Bonn: 

• Beantragung Nutzungsänderung beim 

Bauordnungsamt Bonn 

• Antrag auf Pflegeerlaubnis über die 

örtlich zuständige Fachberatung 

• Beantragung investiver Mittel 

• Akquise von Angestellten nur, wenn 

die Vorgaben des KiBiz vom 

01.08.2020 erfüllt sind 

• Ggf. Durchführung von 

Umbaumaßnahmen 

• Anschaffung der Ausstattung 

• Bewerben der Kindertagespflegestelle 

• Akquise von Eltern und Belegung der 

Betreuungsplätze, freie Plätze im 

Netzwerk Kindertagespflege Bonn 

melden 

Sachgebiet Kindertagespflege 

Frau Beate Kaspers 

Sankt Augustiner Str. 86 

53225 Bonn 

Telefon: 0228 77-5652 

E-Mail: Beate.kaspers@bonn.de 

https://www.bonn.de/vv/oe/_/Dez._V/51/Amt-fuer-Kinder-Jugend-und-Familie.php
mailto:Beate.kaspers@bonn.de
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• Erhalt der Nutzungsänderung 

• Durchführung des Sicherheits-

Checks und Freigabe der Räume 

durch die Fachberatung des 

Netzwerk Kindertagespflege Bonn 

• Erhalt der Pflegeerlaubnis n. §43 SGB 

VIII 

• Abschluss von Betreuungsverträgen 

mit Eltern 

• Beginn der Betreuung in den Räumen 

TEIL 8 HÖCHSTPERSÖNLICHE ZUORDNUNG ZUR  
            KINDERTAGESPFLEGEPERSON 

Die höchstpersönliche Zuordnung der Kin-

der zu einer festen Kindertagespflegeper-

son spiegelt den familienähnlichen Cha-

rakter der Betreuungsform von Kinderta-

gespflege wider und ist daher unabding-

bar. “Die eindeutige Zuordnung jedes Ta-

geskindes zu „seiner“ Kindertagespflege-

person ist profilgebende Voraussetzung 

für die Kindertagespflege, sie sollte auch 

durch geeignete organisatorische, räumli-

che und konzeptionelle Vorkehrungen ge-

sichert sein” (Handreichung KTP NRW 

Stand 15.10.22 S.49). 

Auch in § 22 Sozialgesetzbuch VIII heißt es 

dazu in Abs. 1 Satz 3:  

„Nutzen mehrere Kindertagespflegeperso-

nen Räumlichkeiten gemeinsam, ist die 

vertragliche und pädagogische Zuordnung 

jedes einzelnen Kindes zu einer bestimm-

ten Kindertagespflegeperson zu gewähr-

leisten.“  

Dies inkludiert die Vertretungskräfte im 

Vertretungsfall gleichermaßen. 

Um den soeben beschriebenen Anforde-

rungen der Zuordnung im pädagogischen 

Alltag zu begegnen, muss dies in dem Be-

wusstsein und den daraus resultierenden 

Handlungsweisen der Kindertagespflege-

person in Interaktion mit ihren zugeordne-

ten Tageskindern und den dazugehörigen 

Eltern erkennbar werden. 

Folgende Handlungsweisen müssen dabei 

von der zugeordneten Kindertagespflege-

person über den gesamten Betreuungsall-

tag berücksichtigt werden: 

• Kennenlernen-Gespräche/ 

Vertragsabschluss bei einer 

selbstständigen 

Kindertagespflegeperson (Bestandteil 

der eigenen pädagogischen 

Konzeption)  

• Eingewöhnung 

• Räumlichkeiten (jede 

Kindertagespflegeperson hat einen 

Betreuungsraum, Möglichkeit der 

räumlichen Trennung nach päd. 

Zuordnung ist damit gegeben) 
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• Aus-/ Erarbeitung von Entwicklungs- 

und Bildungsdokumentationen 

• Elterngespräche 

• Anwesenheit während der gesamten 

vertraglichen Betreuungszeit 

(Ausnahme: Pausen, Urlaubs- und 

Krankheitszeiten/ 

Vertretungssituationen) 

Weitere Bereiche erfordern ebenfalls eine 

pädagogische Zuordnung.  

Situative Anpassungen sind dabei nicht 

ausgeschlossen: 

• Morgens in Empfang nehmen, 

Begrüßung  

• Wickeln, Hygiene 

• Mahlzeiten begleiten  

• Betreuung und Begleitung vor, 

während und nach dem Schlafen 

• Begleitung des pädagogischen 

Spielalltags durch die zugeordnete 

Kindertagespflegeperson sowie nach 

Möglichkeit Schaffung pädagogischer 

Aktionen mit den zugeordneten 

Tageskindern 

• Abholsituation/Übergabe  

• Kurzer Informationsaustausch mit 

Eltern in der Bring- und Abholsituation 

 

Diese Regelungen gelten selbstverständ-

lich auch für Vertretungskräfte im Vertre-

tungsfall. 

Allgemein muss im Betreuungsalltag die 

pädagogische Zuordnung für alle Beteilig-

ten klar erkennbar sein. 

TEIL 9 GRÜNDUNGSBERATUNG 

Die Fachberatung des Netzwerks Kinderta-

gespflege Bonn bietet eine Gründungsbe-

ratung an, die Sie im Vorfeld der Gründung 

einer Großtagespflege in Anspruch neh-

men können. 

Alle hier inhaltlich aufgeführten Themen 

können im gemeinsamen Gespräch noch-

mals besprochen und Fragen sowie Unsi-

cherheiten auf dem Weg zu einer Großta-

gespflegestelle gemeinsam angesehen 

werden. 
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